
Amtsarzt und chronische Krankheiten
Beitrag von „Valerianus“ vom 26. August 2016 15:36

Fast alle PKVs fragen nach:
- ambulanten Behandlungen (mit Jahresfrist)
- stationären Behandlungen (mit meist längererer Frist)
- bestehenden Krankheiten auch wenn sie nicht behandelt wurden und da ist bei chronischen
Krankheiten die Frist völlig irrelevant, weil chronische Krankheiten immer bestehen

Schau bitte mal in deinen Antrag, ob es da eine Frage gab wie "Bestehen darüber hinaus
Krankheiten, Anomalien, Behinderungen, Fehlstellungen, Fehlbildungen oder
Funktionsbeeinträchtigungen - auch wenn sie derzeit nicht behandelt werden?" (das ist die
Frage aus dem Antrag der DBV, die sehr kurze Jahresfristen hat)

Ansonsten: eine rechtsverbindliche Auskunft wird dir hier kaum jemand geben können, zur Not
frag doch einfach beim Gesundheitsamt nach, ob ein Morbus Crohn geringer Ausprägung ein
Problem wäre...

Und das Gendiagnostikschutzgesetz schützt nur vor Benachteiligung bei festgestellten
Risikogenen (z.B. für Brustkrebs), nicht aber vor Benachteiligung bei ausgebrochenen,
genetisch veranlagten Krankheiten.
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